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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Krnt 1992 §21 Abs5;

BauRallg;

GdPlanungsG Krnt 1982 §2 Abs4;

Rechtssatz

Maßstab für die Lösung der Frage nach der Zulässigkeit eines Betriebes unter dem Blickwinkel der Flächenwidmung ist

für die Baubehörde - anders als für die Gewerbebehörde - nicht ein in seinen Betriebsmitteln und Anlagen bis ins

Einzelne fest umrissener Betrieb. Als dieser Maßstab hat vielmehr eine nach Art der dort üblicherweise und nach dem

jeweiligen Stand der Technik verwendeten Anlagen und Einrichtungen einschließlich der zum Schutz vor Belästigungen

typisch getroBenen Maßnahmen sowie nach Art der dort entsprechend diesen Merkmalen herkömmlicherweise

entfalteten Tätigkeit auf das Ausmaß und die Intensität der dadurch verursachten Immissionen zu beurteilende

Betriebstype zu dienen (Hauer, Der Nachbar im Baurecht5, 262). Dies erfordert eine Prüfung, ob eine solche Eignung

für den mit dem Projekt vorgesehenen Betriebstyp gegeben ist oder nicht (Hinweis E 11.9.1997, 97/06/0008). Ob eine

solche Immission in Betracht kommt, ist im Zweifelsfall durch entsprechende Messungen bei "Vergleichsbetrieben"

festzustellen (Hinweis E 11.9.1997, 97/06/0008 und E 23.2.1999, 97/05/0269).

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Schutz vor Immissionen BauRallg5/1/6
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